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Dr. Barbara Hendricks
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weiß man noch nicht. Aus all Ihren Antworten auf die
vielen Fragen der Kolleginnen und Kollegen möchte ich
vier Worte zitieren, die immer wieder genannt wurden,
nämlich: im Rahmen des Energiekonzeptes. Das ist of-
fenbar das von dieser Bundesregierung beabsichtigte,
noch vorzulegende Energiekonzept. Können Sie für die
Bundesregierung eine verbindliche Auskunft darüber ge-
ben, wann der Entwurf dieses Energiekonzeptes vorlie-
gen wird?

Katherina Reiche, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit:

Frau Kollegin Hendricks, ich habe vorhin den Zeit-
plan skizziert. Wir haben uns jetzt über die Rahmenbe-
dingungen verständigt. Der Auftrag an die Gutachter
geht in den nächsten Tagen raus. Ich habe weiterhin er-
läutert, dass wir im zweiten Quartal, im Mai, die Ergeb-
nisse der Studien erwarten. Es ist unser Ziel, auf der
Basis wissenschaftlicher Studien zu politischen Ent-
scheidungen zu kommen. Das scheint mir ein Unter-
schied zur damaligen Verabredung der rot-grünen Bun-
desregierung mit den EVUs zu sein.

Vizepräsidentin Gerda Hasselfeldt:

Wir sind immer noch beim gleichen Thema und kom-
men zur Frage 33 des Kollegen Ulrich Kelber:

Wie bewertet die Bundesregierung das �Prinzip der Ver-
tragstreue� beim Atomkonsens im Hinblick auf getätigte bzw.
beabsichtigte Investitionen durch Akteure im Strommarkt?

Katherina Reiche, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit:

Herr Kollege Kelber, ich verbinde meine Antwort auf
die Fragen 33 und 34, die sich beide mit der Energiever-
einbarung befassen.

Vizepräsidentin Gerda Hasselfeldt:

Dann rufe ich auch die Frage 34 des Abgeordneten
Kelber auf:

Wie kann die Bundesregierung sicherstellen, dass der ju-
ristische Stellenwert von Kabinettsentscheidungen bzw. Ver-
einbarungen der Bundesregierung mit Folgewirkungen für
Dritte nicht darunter leidet, dass die Inhalte der Vereinbarung
aus dem Jahr 2000 trotz bereits eingetretener Folgewirkungen
für Dritte geändert werden sollen?

Katherina Reiche, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit:

Ich wiederhole mich an dieser Stelle � das ändert
nichts an unserer Rechtsauffassung �: Die Bundesregie-
rung hat die Kernenergievereinbarung von Anfang an als
eine rechtlich nicht verbindliche politische Vereinbarung
im Sinne eines Gentlemen�s Agreement eingestuft. Die
Umsetzung der Vereinbarung erfolgte insbesondere
durch eine Änderung des Atomgesetzes, die 2002 in
Kraft getreten ist. Wie jedes andere Gesetz kann auch
das Atomgesetz geändert werden. Der verfassungsrecht-
liche Grundsatz des Vertrauensschutzes betrifft unter be-

stimmten Voraussetzungen ausschließlich Gesetze mit
rückwirkenden Regelungen.

Vizepräsidentin Gerda Hasselfeldt:

Haben Sie eine Nachfrage? � Bitte.

Ulrich Kelber (SPD):
Vielen Dank für die verbundene Antwort. Der letzte

Teil der zweiten Frage bezieht sich wie die Frage meiner
Kollegin Flachsbarth auf die Folgewirkungen für Dritte.
Frau Kollegin Flachsbarth hat gefragt, ob Ihnen Studien
und Gutachten zu der Frage der positiven oder negativen
Auswirkungen eines Atomausstiegs auf verschiedene
Wirtschaftsbranchen bekannt sind. Sie haben darauf ge-
antwortet, dass Ihnen diese Studien nicht bekannt sind.
Gleichzeitig haben Sie darauf hingewiesen, dass die
Rahmenbedingungen für das Energiekonzept schon er-
stellt sind. Sind Sie bereit, sich in das Archiv des Bun-
desumweltministeriums zu begeben und sich bis zur
nächsten Befragung über die Ergebnisse der damaligen
Studien und Gutachten kundig zu machen, oder halten
Sie das nicht für nötig?

Katherina Reiche, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit:

Herr Kollege Kelber, Frau Kollegin Flachsbarth hat
sich ausdrücklich mit der Zeit nach 1998 befasst.

(Ulrich Kelber [SPD]: Ich auch!)

In der Tat kenne ich solche Studien nicht. Fakt ist aber,
Herr Kelber, dass sich der Strommarkt verändert hat.
Beispielsweise wird im Vergleich zu 1998 sehr viel mehr
regenerative Energie angeboten. Gerade heute hat der
Bundesumweltminister die jüngsten Zahlen veröffent-
licht: Erstmals erreicht der Anteil der erneuerbaren Ener-
gien an der gesamten Stromproduktion 16 Prozent. Der
Anteil von erneuerbarem Strom am Endenergiever-
brauch liegt bei 10 Prozent. All dies sind positive Verän-
derungen.

Worauf die Kollegin Flachsbarth hingewiesen hat,
Herr Kelber, ist, dass die damalige Entscheidung volks-
wirtschaftliche Implikationen hat. Ich habe die Frau Kol-
legin so verstanden, dass sie uns gebeten hat, bei
entsprechenden Entscheidungen volkswirtschaftliche
Implikationen nicht außer Acht zu lassen. Das werden
wir tun, sowohl was die von Ihnen mehrfach zitierten
Stadtwerke als auch die vielen mittelständischen Be-
triebe im Bereich der erneuerbaren Energien betrifft,
aber natürlich auch die großen EVUs mit ihren großen
Investitionen.

Vizepräsidentin Gerda Hasselfeldt:

Wir sind fast am Ende der Fragestunde. Ich lasse noch
die beiden gemeldeten Zusatzfragen zu. � Zunächst Herr
Kollege Otto.

Hans-Joachim Otto (Frankfurt) (FDP):
Frau Staatssekretärin, teilen Sie angesichts dieser

Kaskade von Fragen der Kollegen von der SPD meine


